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1. Vorbemerkungen

Lei t l in ien s ind e in Steuerungsinst rument  der  Organisat ion.  Die Organisat ion is t
e in  " lernendes System",  das s ich im Wechselsp ie l  se iner  Umgebung ständig ver-
änder t .  Demzufo lge werden Lei t l in ien den s ich ändernden Rahmenbedingungen
laufend anpassen müssen.  Deshalb so l l ten s ie  von a l len Bete i l ig ten a ls  f lex ib les,
a n passu n gs-  u nd entwick l  ungsfä h iges Inst ru ment  versta nden werden.

Im Rahmen der  Budget ierung wi rd d ie  Verantwor tung für  d ie  f inanzie l len Res-
sourcen auf  d ie  Fachbere iche dezentra l is ier t .  Damit  so l len deren Kompetenz und
Verantwor tung bei  Ver fo lgung fo lgender  Z ie le  gestärkt  werden:

.  F lex ib i l i tä t

.  Unabhäng igke i t

.  Effektivität

. Effizienz.

F lex ib i l i tä t  und Unabhängigkei t  s ind dabei  unabdingbare Voraussetzungen auf
dem Weg zu mehr Wir tschaf t l ichkei t .

Diese Lei t l in ien so l len den Rahmen b i lden,  innerhalb dessen d ie Fachbere iche den
vorgenannten Ansprüchen und Zie len bei  der  Ausführung des Haushal tsp lanes
gerecht  werden können.

Aufgabe d ieser  Le i t l in ien is t  es n icht ,  a l les und mögl ichst  noch b is  ins e inzelne
gehende regeln zu wol len.  S ie so l len den Fachbere ichen im Hinbl ick  auf  e ine ef f i -
z iente Aufgabenwahrnehmung Handlungsfre ihe i ten und Entscheidungskompeten-
zen e inräumen,  d ie  notwendig s ind,  um die vom Rat  festgelegten Budgets umzu-
setzen und um akt iv ,  f lex ibe l  und schnel l  auf  s ich ändernde Anforderungen rea-
g ie ren  zu  können .  Im  H inb l i ck  au f  das  Budge t rech t  des  Ra tes ,  d ie  G le i chbehand-
lung a l ler  Fachbere iche,  e ines gesicher ten Haushal tsausgle ichs und d ie Notwen-
d igke i t  zu  mehr  T ransparenz  s ind  dabe i  e in ige  Bed ingungen  e inzuha l ten .

Die Über t ragung von Verantwor tung und Kompetenzen und e in Steuern über
Lei t l in ien kann nur  dann er fo lgre ich se in,  wenn zwischen a l len Bete i l ig ten (Rat ,
Verwal tungsführung,  Fachbere ichs le i tung,  Mi tarbei ter / - innen)  e in  hohes Maß an
Vert rauen besteht .  Nur  dann können d ie Verantwor t l ichen auch d ie gewünschten
R is i ken  i n  Kau f  nehmen ,  um ih ren  e rwe i te r ten  Hand lungssp ie l raum im  S inne  de r
o .a .  Z ie le  zu  nu tzen .

2. Gesetzl iche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushal tsplanes gel ten die Vorschr i f ten des VIIL Tei ls
der GO NW sowie die übr igen haushal tsrecht l ichen Vorschr i f ten (GemHVO etc.) .
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3. Grundsätze

Jedem Produkt und jedem Projekt  innerhalb der Produkthierarchie ist  ge-
nau e in  Budget  zugeordnet ,

Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Lei t l in ien in f re ier
und al le in iger Verantwortung aus, Dies beinhal tet  auch Anpassungen von
Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen.

Die im Rahmen der Budget ierung in die Fachbereiche übertragenen Kom-
petenzen sind in der Verantwortung der Fachbereichslei tung unter Berück-
sicht igung vorhandener Rahmenbedingungen weitestgehend zu dezentral i -
s ieren.

Durch  d ie  auch über  das  Hausha l ts jahr  h inausgehende Fes t legung der
Budgets wird den Fachbereichen weitestgehende Planungssicherhei t  gege-
ben. Budgeteingr i f fe s ind deshalb nur bei  deut l icher Verschlechterung der
Finanzlage (= Fort fa l l  der "Geschäftsgrundlage") zulässig.

Es ist  Aufgabe der Fachbereiche, bei  erkennbaren Abweichungen rechtzei-
t ig steuernd einzugrei fen.

Die im Laufe des Haushal ts jahres auftretenden normalen Sol l - Ist-Abwei-
chungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
Zusätzl iche Mit te l  werden nur zugetei l t ,  wenn eine erhebl iche Aufgaben-
ausweitung stat t f indet,  d ie für  den Fachbereich nicht  p lanbar war und die-
ser zuvor al le Ausgleichsmögl ichkei ten ausgeschöpft  hat .

Ein Austausch von Mit te ln zwischen verschiedenen Fachbereichen ist  nur
mit  Genehmigung des/r  Kämmerers/ in,  ggf  .  nach vorher iger Zust immung
des Rates zulässig.

4. Budget ierung innerhalb eines Fachbereichs

Die Produktverantwort l ichen sind für ihre Budgets gegenüber der Fachbereichs-
le i tung verantwort l ich.

5, Flexibi l is ierung des Haushaltsvol lzuges

5. 1 Weitgehende Deckungsmögl ichkeiten

Innerhalb e ines Fachbere ichsbudgets s ind grundsätz l ich a l le  Aufwendungen ge-
gensei t ig  deckungsfähig sowie a l le  Auszahlungen gegensei t ig  deckungsfähig.
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Die Deckungsfähigkei t  kann auf  e inzelne Budgets innerhalb e ines Fachbere ichs-
budgets beschränkt  werden.

Werden e inem Deckungssystem auch Er t rags-  bzw.  Einzahlungskonten zugeord-
net, sind bei Verfügbarkeitsprüfungen Mindererträge/-einzahlungen zu berück-
s icht igen.

Konten der  fo lgenden Bere iche dür fen n icht  e inem Deckungssystem mi t  anderen
Konten zugeordnet  werden :

.  Persona I  a  ufwa nd /  -er t räge,bzw.  Persona la  usza h l  u  n gen/-e i  nza h lu ngen,

.  Umsatzsteuer

.  Abschre ibungen und Er t räge aus der  Auf lösung von Sonderposten für
Anlagegüter

Minderauszahlungen und Mehre inzahlungen aus Invest i t ionstät igkei t  dür fen n icht
fü r  Mehrauszah lungen  und  M inde re inzah lungen  aus  l au fender  Ve rwa l tungs tä t i g -
ke i t  verwandt  werden.

5.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen

Auf gesetzl icher oder vertragl icher Grundlage beruhende über-  und außerplan-
mäßige  Aufwendungen,  Auszah lungen und Verp f l i ch tungsermächt igungen ge l ten
a ls  unerheb l ich .
A l le  übr igen über -  und außerp lanmäßigen Aufwendungen/  Auszah lungen und
Verpf l ichtungsermächt igungen gel ten als unerhebl ich,  soweit  s ie im Einzel fa l l

.  bei  e iner außerplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpf l ichtungs-
ermächt igung n ich t  mehr  a ls  50 .000 €

.  bei  e iner überplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpf l ichtungs-
ermächt igung mi t  e inem Ansatz  b is  zu  500.000 €  n ich t  mehr  a ls  50 .000 €
und

. bei  e iner überplanmäßigen Aufwendung, Auszahlung oder Verpf l ichtungs-
ermächt igung mit  e inem Ansatz über 500.000 € höchstens 70 o/o des Ansat-
zes ,  max imal  jedoch 150.000 €

betragen.

Über  d ie  Le is tung über -  und außerp lanmäßiger  Aufwendungen,  Auszah lungen
und Verpf l ichtungsermächt igungen entscheidet die Fachbereichslei tung, soweit
d ie  Deckung der  Mehraufwendungen/ -auszah lungen in  den e igenen Budgets  ge-
währleistet  is t .

Sowei t  d ie  Deckung der  Mehraufwendungen/ -auszah lungen n ich t  in  den Budgets
des Fachbereichs real is ier t  werden kann, ist  d ie Entscheidung über die Leistung
über-  und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpf l ichtungs-
ermächt i  g u ngen dem/der Kä mmerer/ i  n vorbeha l ten.

Die Zuständigkei ten,  Entscheidungs- und Verfahrenswege sind in dem als Anlage
beigefügten , ,Ablaufschema zum Genehmigungsverfahren bei  über-  und außer-
p lanmäss igen Aufwendungen,  Auszah lungen und Verp f l i ch tungsermächt igungen"
da rgestel l t .
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5.3 Ermächt igungsübertragungen

Die Fachbere ichs le i tung entscheidet  e igenverantwor t l ich über  d ie  Mi t te lüber t ra-
gung.  Im Rahmen e iner  Missbrauchsaufs icht  kann der /d ie  Kämmerer / in  im Ein-
ze l fa l l  korr ig ierend in  d ie  Mi t te lüber t ragung e ingre i fen.

5.4 Managementbedingte Ergebnisverbesserungen und -
versch lechterungen

Um die mit  der Budget ierung angestrebten Anreiz-  und Sankt ionswirkungen
deut l ich zu machen, kann der/die Kämmerer/ in bei  managementbedingten Er-
gebnisverbesserungen die Mögl ichkei t  schaffen, nicht  verwendete Mit te l  in das
nächste Haushal ts jahr zu übertragen bzw. bei  managementbedingten Ergebnis-
verschlechterungen im Folgejahr wieder ausgleichen zu können.

6.  Umschichtungen

Umschichtungen sind Veränderungen -  auch über das laufende Haushal ts jahr
h inausgehend -

.  bestehender Pr ior i täten oder

.  besch lossener  Maßnahmen und Programme,
bei  denen keine negat ive Wirkung auf den Haushal t  entsteht.

Dies kann im Wege "neu für al t "  entschieden werden. Derart ige Veränderungen
s ind  gekoppe l t  an  Verminderungen an  anderer  S te l le  innerha lb  der  jewe i l igen
Budgets des Fachbereiches. Das budgetäre Resul tat  is t  haushal tsneutral .

Der Fachbereich ist  für  d ie Machbarkei t  der Verminderung verantwort l ich.  Auf
mögl iche Konsequenzen und die Bedeutung der Verminderung ist  ausdrückl ich
e inzugehen.

Neue Maßnahmen und Programme sind stets vorher vom Rat zu beschl ießen,
soweit  s ie nicht  in die Entscheidungszuständigkei t  e ines Fachausschusses fal len.
Als solche gel ten insbesondere

. neue Akt iv i täten (2.8.  Rathauserweiterung),  bei  denen auch die f inanziel-
len  Auswi rkungen deut l i ch  gemacht  wurden,

.  Intensiv ierung berei ts begonnener Maßnahmen (2.8.  100 Kindergarten-
plätze statt 50)

.  Fort führung berei ts begonnener Maßnahmen, für  d ie die vorgesehenen
Finanzierungsmit te l  (2.8.  externe Zuwendungen) wegfal len.

Zuständigkeiten

Über Umschichtungen entscheidet der für  den jewei l igen Fachbereich zuständige
FachausschrJss,  soweit  es s ich nicht  um einfache Geschäfte der laufenden Ver-
wal tung handel t .  Bei  e infachen Geschäften der laufenden Verwaltung entscheidet
über Umschichtungen die Fachbereichslei tung.
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7. Planabweichungen

Ein Haushal tsplan beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei  seiner
Umsetzung lassen sich Abweichungen auf der Ertrags- wie auf der Aufwandssei te
n ich t  immer  vermeiden.

Um Abweichungen rech tze i t ig  e rkennen und darauf  gg f  .umgehend kor r ig ie rend
eingrei fen zu können, haben sich die Fachbereiche regelmäßig über den Stand
und die voraussicht l iche Entwicklung ihrer Aufgabenefül lung im Rahmen ihrer
Budgets zu informieren. Der notwendige Informat ionsbedarf  is t  beispielsweise
aus folgenden Fragestel lungen zu wicht igen Steuerungsaspekten abzulei ten :

.  Welche Le is tungsz ie le ,  Maßnahmen oder  Daten  lagen den F inanzz ie len
zugrunde?

. St immen diese Daten noch?

. Sind Anhal tspunkte für  Ris ikofaktoren erkennbar?

. Entspr icht  d ie Umsetzung den festgelegten Leistungs- und/oder Finanzzie-
len?

. Wurden/werden die vorgegebenen Maßnahmen und Leistungen real is ier t?

.  Wo gibt  es Schwier igkei ten oder Engpässe? Ggf.  welche?

. Sind Korrekturen im Hinbl ick auf die festgelegten Leistungs- und/oder
Finanzziele notwendig /  mögl ich /  veranlaßt? Ggf.  welche?

Aufgrund der vor l iegenden Informat ionen, insbesondere zu Sol l  (Planvorgaben)
und Ist  (Ergebnissen) der Aufgabenerfül lung, s ind von den Fachbereichen
Risiko-,  Ursachen- und Abweichungsanalysen vorzunehmen.

Auf dieser Grundlage sind innerhalb der Fachbereiche Vorschläge zu erarbei ten,
ob und ggfs.  wie Planabweichungen vermieden werden können.

Sind Planabweichungen unabwendbar,  so haben die von der Fachbereichslei tung
zu best immenden Verantwort l ichen umgehend die notwendigen Entscheidun-
gen über die Planabweichungen herbeizuführen. In der Regel  s ind die Ent-
scheidungen vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen
e inzuho len .  Nur  ausnahmsweise  kann über  Abweichungen im nachh ine in  en t -
schieden werden, wenn sie z.B. erst  während der Ausführung einer Maßnahme
sichtbar werden.

Abweichungen sind hinsicht l ich ihrer Wirkungen zu unterscheiden nach
.  e inmal igen Abweichungen

( i .d .R.  au f  e in  Hausha l ts jahr  bezogen)  und
.  s t ruk tu re l lenAbweichungen

(d .h .  jähr l i ch  w iederkehrend) ,

Abweichungen sind aufgrund ihrer Ursachen zu unterscheiden nach
. manägementbedingten Abweichungen

(= endogene Entwicklungen, die vom Fachbereich beeinf lußbar s ind oder
beeinf lußt wurden) und
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o nicht  managementbedingten Abweichungen
(= exogene Entwicklungen, die nicht  vom Fachbereich beeinf lußbar s ind
oder  bee in f luß t  wurden) .

Von der Art  her werden f inanzwir tschaft l iche Abweichungen unterschieden nach
. Mehrerträge/-einzahlungen
. Mindererträge/-einzahlungen
. Mehraufwand/-auszahlungen
o Minderaufwand/ -auszah lungen.

Der Umgang mit  Abweichungen ist  im wesent l ichen von ihren Ursachen abhän-
gig.  Es gel ten fo lgende Bedingungen für

managementbedingte Abweichungen
. Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwand/-auszahlungen verblei-

ben in Abhängigkei t  von der Haushal ts lage bis zu 70 o/o im Fachbereich
und können für andere Aufgaben verwendet werden;

.  Mindererträge/-einzahlungen und Mehraufwand/-auszahlungen müssen
in den eigenen Budgets erwir tschaftet  werden;

nicht  managementbedingte Abweichungen
. Mehrerträge/-einzahlungen und Minderaufwand/-auszahlungen dienen

vol l  der Ent lastung des städt.  Haushal ts;
.  Mindererträge/-einzahlungen und Mehraufwand/-auszahlungen sind

grundsätzl ich in den eigenen Budgets abzudecken oder ggf.  im Rahmen
der von dem/r Kämmerer/ in oder vom Haupt-  und Finanzausschuss er-
lassenen f inanzwir tschaft l ichen Vorgaben zu behandeln,

Zuständigkeiten

Der Entscheidung durch den Rat vorbehal ten s ind Abweichungen von den von
ihm festgelegten Entscheidungen, Normen und Leistungen oder wenn im Einzel-
fa l l  festgelegt wurde, dass eine Abweichung vom Haushal tsplan vorab durch den
Rat beschlossen werden muss, Im übr igen sind Abweichungen der Entscheidung
des Fachausschusses vorbehal ten, wenn es s ich nicht  um einfache Geschäfte der
laufenden Verwaltung handel t .  Über diese entscheidet die Fachbereichslei tung,

8, Finanzwirtschaft l iches Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegat ion von Ressourcenverantwortung
auf die Fachbereiche ist  e in aussagefähiges Ber ichtswesen.

Das Ziel  des Ber ichtswesens besteht dar in,  der Verwaltungsführung und dem
Rat (Ausschüsse) regelmäßig Informat ionen über den Vol lzug und die voraus-
s ich t l i che  Entw ick lung der  Budgets  und der  Maßnahmenp lanung au f  Fachbe-
reichsebene zu l iefern,  um daraus ablei tend einen aktual is ier ten Gesamtüberbl ick
über den Stand und die Entwicklung der städt ischen Haushal tswir tschaft  zu er-
hal ten,  damit  e in rechtzei t iges Gegensteuern bei  Abweichungen und unvorherge-
sehenen Entwicklungen ermögl icht  wird.
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Demzufolge handel t  es s ich um ein zweistuf iges Ber ichtswesen.

Jeder Fachbereich erstel l t  auf  der Basis seiner Budgets einen eigenen Be-
r icht ,  der zum einen dem Verwaltungsvorstand und zum anderen dem jewei l igen
Fachausschuss vorzulegen ist .

Die Fachausschüsse beraten im einzelnen über die Ber ichte der Fachberei-
che und beschl ießen erforder l iche Maßnahmen, um eine Einhal tung der Budgets
zu gewährleisten.
Dem Haupt-  und Finanzausschuss sind von der/m Kämmerer/ in in einem Ge-
samtber icht  d ie Entwicklungen der Budgets darzustel len und ggf.  Maßnahmen
zur Beschlussfassung vorzuschlagen.

Die Ber ichte der Fachbereiche sind viertel jähr l ich mit  St ichtag zum
.  1 .  Apr i l
.  1 .  J u l i
o 1.  Oktober

eines jeden Haushal ts jahres zu erstel len und spätestens innerhalb von 1 Monat
nach dem St ichtag vorzulegen. Zu den gleichen St ichtagen ist  dem Haupt-
und Finanzausschuss zu ber ichten.

Die v ier te l jähr l ichen Tei lber ichte umfassen zum einen
. die Ber ichterstat tung über den aktuel len Stand der Budgetabwicklung so-

w ie  den Stand der  Maßnahmen-  und Vorhabendurch führung und zum an-
deren

. die Darstel lung von Abweichungen und neuen Entwicklungen bezogen auf
das l fd.  Haushal ts jahr und die mit te l f r is t ige Finanzplanung, Er läuterung ih-
rer Ursachen, Informat ion über Konsequenzen (einschl .  Folgekosten) und
Lösungsmögl ichkei ten,  Vorschläge für notwendige Entscheidungen zur An-
passung des  Hausha l ts -  und F inanzp lanes .

Jeder Ber icht  hat mit  e iner Prognose des zu erwartenden Ergebnisses zum Ende
des Haushal ts jahres bzw. des Finanzplanungsjahres abzuschl ießen.

Nach Ablauf des Haushal ts jahres,  spätestens bis Ende Februar des Folgejahres,
ist  von den Fachbereichen eine (Tei l - )Jahresrechnung aufzustel len,  in der die
Budgets darzustel len s ind.

Die Ergebnisse der (Tei l - )Jahresrechnung sind von den Fachbereichen in einem
(Tei l - )Jahresber icht  zu er läutern.  Dar in haben die Fachbereiche über die we-
sent l ichen Entwicklungen im Jahresver lauf  zu ber ichten. Besonderes Gewicht ist
dabei  auf die Offenlegung der Gründe für Planabweichungen sowohl in f inanziel-
le r  H ins ich t ,  w ie  auch im H inb l i ck  au f  d ie  Aufgabener fü l lung  und deren Auswi r -
kungen auf künft ige Haushal te zu legen. Im übr igen gel ten die Inhal te für  d ie
Viertel jah resber ichte entsprechend.

Die endgül t igen Ergebnisse der Tei l jahresrechnungen sind von der/m Kämme-
rer/ in in eine abschl ießende Gesamtbudgetübersicht  e inzuarbei ten und in einem
dem Rat/HFA vorzulegenden Gesamtjahresbericht, ergänzt um die Ergeb-
nisse des Sonderbereichs -  Zentrale Finanzwir tschaft  darzustel len.
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9. Ausführung der Lei t l in ien

Die detai l l ier te Ausführung der Lei t l in ien wird über Hinweise und Er läuterungen,
tei lweise auch in jähr l ichen Rundschreiben (2.B. zum Rechnungsabschluss) gere-
gel t .
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